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Mutterschutz
Einstellung:
Frage nach Schwangerschaft bei Einstellung unzulässig.

      
[image: image1] Ausnahme: Arbeitnehmerin fällt sofort unter ein Beschäftigungsverbot

Mitteilungspflicht: 
Mitteilung der Schwangerschaft bzw. mutmaßlicher Tag der Entbindung gegenüber Arbeitgeber sobald Zustand bekannt ist (Auf verlangen Zeugnis vom Arzt vorlegen) (§ 5 Abs. 1 MuSchG)
Zeitpunkt des Beschäftigungsverbotes:

Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen vor der voraussichtlichen Entbindung nicht mehr beschäftigt werden, es sei denn, dass sie sich zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklären; die Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. (§ 3 Abs. 2 MuSchG)  
Weitere Beschäftigungsverbote: (bzw. Veränderungen bei Schwangerschaft)

     ● keine Sonntags- und Nachtarbeit (§ 8 Abs. 1 MuSchG)

      ● keine Mehrarbeit (§ 8 Abs. 1 MuSchG)

      ● keine Fließarbeit (§ 4 Abs. 3 MuSchG)

      ● keine Akkordarbeit (§ 4 Abs. 3 MuSchG)

      ● nach Ablauf des dritten Monates der Schwangerschaft keine Beschäftigung auf Beförderungsmittel (§ 4 Abs.     
        2 MuSchG)

Kündigung: 

Kündigung während der Schwangerschaft und bis vier Monate nach der Entbindung ist unzulässig. (§ 9 Abs. 1 MuSchG)
     
Bei Kündigung wegen Unwissenheit des Arbeitgebers:

                 Teilt die Arbeitnehmerin innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Kündigung die Schwangerschaft oder 

                 Entbindung dem Arbeitgeber mit, wird die Kündigung wieder unwirksam.

● Erneute Kündigung (z. B. außerordentliche) nur mit Erlaubnis der obersten Landesbehörde 

   (Gewerbeaufsichtsamt) möglich. (§ 9 Abs. 3 MuSchG)                   
Gestaltung des Arbeitsplatzes:

Ausführliche Angaben bezüglich der Gestaltung des Arbeitsplatzes bei werdenden oder stillenden Müttern unter 

§ 2 MuSchG)









